
Sonderdruck
Ausgabe 7+8/2024 | Juli/August | 22. Jahrgang

NACHRICHTEN
KIEFERORTHOPÄDIE  
Die Zeitung von Kieferorthopäden für Kieferorthopäden

Ertragssteigerung durch Wertschöpfung im 
Praxislabor – aber was ist mit den Steuern? 
 
Von der initialen Investition bis zur Rechnungsstellung – Steuerberaterin und Expertin für Heilberufe Sabine 
Dittmann erklärt, worauf zu achten ist und welche Vorteile daraus entstehen können.
 
Ein Interview der SCHEU GROUP

Viele Praxisinhaber beschäftigen sich 
derzeit mit dem Thema der Eigenferti-
gung von Alignern. Dies bietet zusätzli-
che Ertragspotenziale. Dabei entsteht 
die Wertschöpfung größtenteils im Pra-
xislabor. Um die Voraussetzungen zur 
Herstellung transparenter Zahnschie-
nen zu schaffen, sind oftmals aber auch 
initiale Investitionen erforderlich und es 
gilt, neue Prozesse zu etablieren. Häufig 
sind die notwendigen Schritte auf der 
Praxisseite bereits etabliert. Die meis-
ten Fragen ergeben sich vielmehr im 
Zusammenhang mit dem Praxislabor. 
Vor allem das Thema Vor- bzw. Umsatz-
steuer spielt eine zentrale Rolle. Hierzu 

gibt Sabine Dittmann, eine renommierte 
Steuerberaterin der audalis Kohler 
Punge und Partner mbB in Dortmund, 
hilfreiche Tipps. Dank ihrer Expertise 
lassen sich einige Unwägbarkeiten früh-
zeitig umschiffen und gleichzeitig so 
mancher Euro sparen.

Guten Tag Frau Dittmann, vielen 
Dank, dass Sie uns für dieses Inter
view zur Verfügung stehen. Sehen 
Sie bei Ihren Mandaten auch den 
Trend, sich zusätzliche Ertrags
potenziale aus Laborleistungen 
durch eine Wertschöpfung im ei
genen Praxislabor zu sichern?
Ja, diese Entwicklung beobachten wir 
bereits seit vielen Jahren im Zusam-
menhang mit CAD/CAM-gefertigten 
Restaurationen und nun auch ver-
stärkt bei der Eigenfertigung von Alig-
nern im Bereich der kieferorthopädi-
schen Fachpraxen.

Welche Steuern bzw. steuerrecht
lichen Punkte sind grundsätzlich in 
der Zahnmedizin relevant?
Die Steuer, die jeden Praxisinhaber 
betrifft, ist die Einkommensteuer. Sie 
lässt sich im Wesentlichen aus dem 

steuerlichen Gewinn der Praxis ablei-
ten, welcher häufig von dem eigentli-
chen Gewinn – der aus der Praxis re-
sultierenden Liquidität des Zahnarz-
tes – abweicht. Unser Gesetzgeber 
hat Zahnärzte und Kieferorthopäden 
grundsätzlich von den weiteren Steu-
ern, wie zum Beispiel Gewerbe- oder 
Umsatzsteuer, freigestellt.

Welche Regelungen gelten außer
halb der medizinischen Leistungs
erbringung z.B. für Leistungen, die 
im Praxislabor erbracht werden?
Im Steuerrecht gilt der Merksatz, dass 
medizinisch indizierte Leistungen der 
Ärzte und Zahnärzte umsatzsteuerbe-
freit sind. Einnahmen z. B. aus dem 
Prophylaxeshop, bestimmten Gutach-
ten, Bleaching und auch dem Eigen-
labor erfüllen laut Gesetz nicht den 
medizinisch therapeutischen Zweck 
und sind deswegen umsatzsteuer-
pflichtig. Die Gewinne aus dem Pro-
phylaxeshop sind zudem gewerbe-
steuerpflichtig.

Wie wird das genau umgesetzt bzw. 
welche Wertgrenzen gibt es? Was 
ist hier zu beachten?

Sabine Dittmann



Sind die umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen gering (im ak-
tuellen Jahr voraussichtlich geringer als 50.000 Euro und 
im Vorjahr unter 22.000 Euro), besteht die Möglichkeit, von 
der sogenannten Kleinunternehmerregelung Gebrauch zu 
machen. In dem Fall ist den Patienten keine Umsatzsteuer zu 
berechnen und diese ist dann auch nicht an das Finanzamt 
abzuführen.

→ Wichtiger Tipp für die Einhaltung der Umsatzgrenzen:
Es gilt in enger Abstimmung mit den jeweiligen Steuerbera-
tern, die um satz steuerpflich tigen Einnahmen in der Buch-
haltung separat zu erfassen, um stets die Einhaltung dieser 
Umsatzgrenzen überwachen 
zu können. In der Regel kann 
hierbei auch die Praxissoftware 
gute Auswertungen generie-
ren, die dem Steuer berater bei 
der Trennung der Einnahmen 
weiterhelfen.

Welche Gestaltungspiel
räume bzw. Vorteile lassen 
sich daraus ableiten?
Es kann durchaus auch von 
Vorteil sein, sich bewusst für 
die Umsatzsteuerpflicht zu 
entscheiden. Denn für alle lau-
fenden Kosten sowie die not-
wendigen Investitionen kann 
man sich die in Rechnung ge-
stellten Umsatzsteuer beträge 
über die Voranmeldungen des Steuerberaters wieder erstat-
ten lassen. Das sind aktuell zumeist 19 Prozent der entspre-
chenden Werte, die sich so sparen lassen.

Können Sie uns das bitte an konkreten Beispielen für 
ein Praxislabor veranschaulichen?
Nehmen wir an, dass eine kieferorthopädische Fachpraxis in 
Geräte zur Herstellung von Alignern investiert. Der Lieferant 
berechnet hierfür 25.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer in 
Höhe von 4.750 Euro. Mit dem Einsatz des Geräts werden 
im Jahr der Anschaffung vo raussichtlich 40.000 Euro zu-
sätzliche Einnahmen aus dem Eigenlabor erzielt.
Da die Praxis damit unter der eben genannten Kleinunterneh-
mergrenze liegt, besteht ein Wahlrecht, d. h. Umsatzsteuer ja 
oder nein?

→ Beispiel: Umsatzsteuer ja
Für die Leistungen des Eigenlabors besteht aus dem eben 
genannten Grund grundsätzlich Umsatzsteuerpflicht. Die 
Einnahmen sind mit dem sogenannten ermäßigten Umsatz-
steuersatz von derzeit 7 Prozent zu besteuern. Die 7 Prozent 
Umsatzsteuer sind den Patienten grundsätzlich in Rechnung 
zu stellen und an das Finanzamt abzuführen. Der Steuer-
bera ter erstellt für diesen Zweck unterjährige Voranmeldun-
gen an das Finanzamt sowie eine Umsatzsteuerjahreserklä-
rung.

Aus allen Eingangsrechnungen, die das Eigenlabor betreffen, 
kann man sich die in Rechnung gestellten Umsatzsteuerbe-
träge über die Voranmeldungen des Steuerberaters wieder 
erstatten lassen. Die 4.750 Euro Umsatzsteuer für die Investi-
tion in die Eigenfertigung von Alignern erhält man somit auf 
diesem Weg ebenfalls wieder zurück.
Auch einen Anteil der Umsatzsteuern, die für Allgemeinkos-
ten in Rechnung gestellt werden (z. B. Steuerberaterrechnun-
gen, Bürobedarf, Strom etc.), kann so wieder vergütet werden. 
Der Steuerberater berechnet diesen Anteil in der Regel an-
hand des Verhältnisses der Eigenlabor umsätze zu den steuer-
freien Praxis-Umsätzen.

Wichtig ist hier in der Zusam-
menarbeit mit dem Steuerbe-
rater, dass die Eingangsrech-
nungen, die ausschließlich das 
Labor betreffen, gekennzeich-
net werden. Vereinfachend kön-
nen die Materiallieferanten 
diese Kennzeichnung über-
nehmen; z.B. indem für das 
Labor eine gesonderte Kunden-
nummer angelegt wird.

→ Beispiel: Umsatzsteuer nein
Es besteht grundsätzlich keine 
Pflicht, den Patienten im ers-
ten Jahr Umsatzsteuer für die 
Eigenlaborleistungen in Rech-
nung zu stellen. Damit ist es 
auch nicht erforderlich, Umsatz-

steuer abzuführen. Damit ist der Verwaltungsaufwand we-
sentlich geringer. Jedoch verzichtet man gleichzeitig auf die 
Vergütung der für die initialen Investitionen gezahlten Um-
satzsteuer. Das sind in diesem Beispiel immerhin 4.750 Euro. 
Außerdem wird ab dem folgenden Jahr Umsatzsteuer auf Ihre 
Laborumsätze zu zahlen sein, weil die für das Vorjahr geltende 
Kleinunternehmergrenze von 22.000 Euro überschritten wird.

Was ist Ihr Fazit?
Insbesondere, wenn für das Eigenlabor größere Investitionen 
getätigt werden, lohnt sich in der Regel die Entscheidung für 
die Umsatzsteuer. In dem Fall sollte jedoch die Praxissoftware 
bezüglich der umsatzsteuerfreien und -pflichtigen Umsätze 
gepflegt und die Eingangsrechnungen für den Steuerberater 
gekennzeichnet sein.

Liebe Frau Dittmann, vielen Dank für die wertvollen In
formationen.

„Es kann durchaus auch von Vor-
teil sein, sich bewusst für die Um-
satzsteuerpflicht zu entscheiden. 
Denn für alle laufenden Kosten 
sowie die notwendigen Inves- 
titionen kann man sich die in 
Rechnung gestellten Umsatz-

steuerbeträge über die Voranmel-
dungen des Steuerberaters  
wieder erstatten lassen.“
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